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Anlage REMHR 

zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zum Vermögens-, Erfolgs- und 
Risikoausweis (Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-Verordnung – VERA-V) 

Vergütungspolitik – Gebilligte höhere Höchstwerte für das Verhältnis zwischen variabler 
und fester Vergütung 

unkonsolidiert 
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Tabelle R 07.00 – Gebilligte höhere Höchstwerte für das Verhältnis zwischen variabler und fester Vergütung – Institute 

Spalten 

Angabe 

0010 
R

e
ih

e
n

 

Gesamtzahl der Mitarbeiter (Ende des Geschäftsjahres) 0010 

Gesamtzahl der identifizierten Mitarbeiter (Ergebnis des jährlichen Verfahrens zur Ermittlung der 
betreffenden Mitarbeiter) 

0020 

Bilanzsumme (Ende des Geschäftsjahres) 0030 

Gebilligter höherer Höchstwert für das Verhältnis (d. h. ein Verhältnis zwischen der variablen und der festen 
Vergütung von über 100 %) 

0040 

Datum der letzten Billigung eines höheren Höchstwertes für das Verhältnis durch die Hauptversammlung 0050 

Gesamtzahl der identifizierten Mitarbeiter, denen möglicherweise ein gebilligter Höchstwert für das 
Verhältnis von über 100 % zugutekommt 

0060 

Gesamtzahl der identifizierten Mitarbeiter, denen tatsächlich eine Vergütung gewährt wurde, die zu einem 
Verhältnis zwischen der variablen und der festen Vergütung von über 100 % für das Geschäftsjahr führt 

0070 
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